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Hinweise zur Anwendung der Verordnung über die Erhebung von
Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme des Bayer.
Geologischen Landesamtes, des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz
und von Behörden auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft (GUW-GebO)
im Bereich der Trinkwasserchemie, der Aufbereitungstechnik sowie der
Maschinen- und Elektrotechnik

H i n w e i s

Das genannte Merkblatt des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft vom 17.08.1994 ist in Teil
1 der Slg LfW unter Nr. 1.0/4 enthalten.


